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Die »Hartz-Gesetzgebung« 
Übersicht zu den wesentlichen Neuregelungen der so genannten Hartz-Gesetzgebung 

 
2003 
Erstes und Zweites Gesetz für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt 
� Für das Jahr 2003 beträgt die Beitragsbemessungs-

grenze in den alten Ländern 61.200 €/Jahr (5.100 
€/Monat) und in den neuen Ländern 51.000 €/Jahr 
(4.250 €/Monat). 

� ArbN sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Kennt-
nis des Beendigungszeitpunkts des Beschäftigungs-
verhältnisses beim AA arbeitsuchend zu melden - bei 
Befristung frühestens 3 Monate vor Beendigung. Bei 
nicht unverzüglicher Meldung erfolgt eine Alg-
Kürzung/Tag (für max. 30 Tage) um 
- 7 € (bei Bemessungsentgelten bis zu 400 €), 

- 35 € (bis zu 700 €), 
- 50 € (über 700 €); 
in den beiden letzten Fällen begrenzt auf das halbe 
Alg. 

� Jedes AA hat mindestens eine PSA (ArbN-
Überlassung, Qualifizierung, Weiterbildung) einzurich-
ten – mit folgender Rangfolge der Optionen: 
- AA-Vertrag mit erlaubt tätigen Verleihern (Verga-

berecht gilt) oder 
- AA-Beteiligung an Verleihunternehmen oder 

- AA gründet eigene PSA (ausnahmsweise)  
mit der Verpflichtung bei den beiden letzten Optionen, 
mindestens einmal jährlich die Vergabemöglichkeit zu 
prüfen. Für die Tätigkeit der PSA kann ein Honorar 
vereinbart werden. – Das AA darf einen Vertrag zur 
Einrichtung einer PSA nur schließen, wenn sich die 
Arbeitsbedingungen (einschließlich Arbeitsentgelt) der 
dort Beschäftigten bis zum 31.12.2003 nach (irgend) 
einem Tarifvertrag für Arbeitnehmerüberlassung rich-
ten. – Für Neuverträge ab dem 01.01.2004 gelten die 
Neuregelungen des AÜG, die die Gleichbehandlung 
der Leiharbeitnehmer mit den Stammbeschäftigten 
hinsichtlich Arbeitsbedingungen und Arbeitsentgelt 
vorsehen. Zuvor Arbeitslosen kann für eine Verleih-
dauer von insgesamt höchstens 6 Wochen vom Ver-
leiher (mit dem noch kein Leiharbeitsverhältnis be-
standen hat) ein Nettoarbeitsentgelt in Höhe des vor-
maligen Alg gezahlt werden. - Von diesen Regelun-
gen des AÜG kann durch Tarifvertrag abgewichen 
werden. – Nicht tarifgebundene Verleiher können im 
Geltungsbereich eines AÜG-Billigtarifs die Anwen-
dung dieses Billigtarifs im Arbeitsvertrag vereinbaren 
(und damit den gesetzlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz aushebeln). – Im Gegenzug zur Einführung 
der grundsätzlichen Gleichbehandlung werden die 
besonderen Schutznormen des AÜG (besonderes 
Befristungsverbot, Wiedereinstellungsverbot, Syn-
chronisationsverbot sowie Beschränkung der Über-

lassungsdauer) ab 2004 aufgehoben; für Leiharbeits-
verhältnisse im Geltungsbereich eines nach dem 
15.11.2002 in Kraft tretenden Tarifvertrages, der die 
wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts regelt, schon vorher. 

� Im Mittelpunkt der Neuregelung der beruflichen Wei-
terbildung steht die Einführung von Bildungsgutschei-
nen; hierbei handelt es sich um einen AA-Bescheid, 
mit dem das Vorliegen der Fördervoraussetzungen 
festgestellt wird. – Das AA kann den Bildungsgut-
schein auf bestimmte Bildungsziele oder regional be-
grenzen. Träger und Maßnahmen werden zudem 
durch externe Zertifizierungsagenturen geprüft. 

� Das Anschluss-Uhg (max. drei Monate) wird abge-
schafft. 

� Das Uhg für Alhi-Bezieher (bisher 67%/60%) wird auf 
die Höhe der zuletzt bezogenen Alhi gekürzt. 

� Arbeitslosen ohne familiäre Bindungen ist zur Auf-
nahme einer Beschäftigung außerhalb des zumutba-
ren Pendelbereichs (idR 2,5 Std/Tag) ein Umzug zu-
mutbar; dies gilt bereits in den ersten drei Monaten 
der Arbeitslosigkeit, sofern der Arbeitslose seine Ar-
beitslosigkeit vermutlich nicht innerhalb des zumutba-
ren Pendelbereichs beenden kann. 

� Die Beweislast (für Arbeitsaufgabe, Arbeitsableh-
nung) wird neu verteilt; sie liegt beim Arbeitslosen für 
Tatsachen, die in seine Sphäre oder Verantwortung 
fallen. 

� Die Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe beträgt grund-
sätzlich 12 Wochen (entspricht bisheriger Rechtsla-
ge); die Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung wird ge-
staffelt: 3 Wochen bei erstmaliger Ablehnung, 6 Wo-
chen bei zweiter Ablehnung und im Übrigen 12 Wo-
chen. 

� Nach Sperrzeiten von insgesamt 21 (bisher: 24) Wo-
chen erlischt der Anspruch auf Alg bzw. Alhi. 

� Zeiten des Bezugs von Uhg werden zur Hälfte auf die 
Dauer eines folgenden Rest-Alg-Anspruchs ange-
rechnet, soweit dadurch der verbleibende Alg-
Anspruch nicht auf eine Dauer von weniger als einen 
Monat sinkt. 

� Alg wie auch sonstige Entgeltersatzleistungen werden 
nicht mehr an die allgemeine Lohnentwicklung ange-
passt (Entdynamisierung). Dies betrifft auch Fälle, in 
denen für die Berechnung der Entgeltersatzleistung 
auf ein bereits länger zurückliegendes Arbeitsentgelt 
zurückgegriffen werden muss. 

� Im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung der Alhi wird 
der vom Partnereinkommen absetzbare Mindestfrei-
betrag in Höhe des steuerlichen Existenzminimums 
(Monatsbetrag) für einen Alleinstehenden (2002: 
602,92 €/Monat) auf 80% des Existenzminimums 
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(2002: 482,33 €) gekürzt. Der bisher vom Partnerein-
kommen zusätzlich absetzbare Erwerbstätigenfreibe-
trag in Höhe von 25% des Existenzminimums für ei-
nen Alleinstehenden (2002: 150,73 €/Monat) wird ge-
strichen. Der Vermögensfreibetrag pro Person (Ar-
beitsloser, Partner) und Lebensalter sinkt von 520 € 
auf 200 €. Der Höchstbetrag des Schonvermögens 
pro Person sinkt von 33.800 € auf 13.000 €. – Für 
Personen, die bei Inkrafttreten der Neuregelung das 
55. Lj. vollendet haben, gelten die bisherigen Vermö-
gensfreibeträge weiter. – Lagen die Voraussetzungen 
eines Anspruchs auf Alhi in den 3 Monaten vor In-
krafttreten der Neuregelung vor, so sind auf Antrag 
des Arbeitslosen die Vorschriften über die Kürzung 
des Mindestfreibetrages und die Streichung des Er-
werbstätigenfreibetrages bis zum 31.12.2003 nicht 
anzuwenden, soweit dadurch Bedürftigkeit iSd BSHG 
eintreten würde. 

� 50-jährige und ältere ArbN, die eine tariflich bzw. 
ortsüblich entlohnte Beschäftigung aufnehmen und 
dadurch ihre Arbeitslosigkeit beenden oder vermeiden 
und bei Beginn der Beschäftigung einen (Rest-) An-
spruch auf Alg von mindestens 180 Tagen ha-
ben/hätten, haben (begrenzt auf Erstanträge bis Ende 
2005 und längstens bis zum 31.08.2008) Anspruch 
auf Leistungen der Entgeltsicherung. Diese wird ge-
leistet als 

- (steuerfreier, aber dem Progressionsvorbehalt 
unterliegender) Zuschuss zum Arbeitsentgelt in 
Höhe von 50% der monatlichen Nettoentgeltdiffe-
renz (Differenz zwischen pauschaliertem Netto 
aus dem Bemessungsentgelt und dem pauscha-
lierten Netto der aufgenommenen Beschäftigung) 
und 

- zusätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung auf Basis des Unterschiedsbetrages 
zwischen 90% des Bemessungsentgelts (max. 
bis zur BBG) und dem Arbeitsentgelt aus der 
entgeltgesicherten Beschäftigung. 

Der Anspruch besteht für die Dauer des (Rest-) An-
spruchs auf Alg. Ein Anspruch auf Leistungen der 
Entgeltsicherung besteht nicht, wenn die Beschäfti-
gung in einer ABM, SAM oder PSA erfolgt. Ein An-
spruch besteht u.a. auch dann nicht, wenn die Ent-
geltsicherung auf einer monatlichen Nettoentgeltdiffe-
renz von weniger als 50 € beruhen würde oder der 
ArbN eine Altersrente bezieht. Eine evtl. Differenz bei 
der vereinbarten Arbeitszeit (neue zu vorangegange-
ner Beschäftigung) ist in ihrem rechnerischen Ver-
hältnis auf die Leistungen anzuwenden. In Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit oder des Arbeitsausfalls werden 
die Leistungen unverändert weiter erbracht. 

� ArbGeb, die einen älteren Arbeitslosen (ab vollende-
tem 55. Lj.) bis Ende 2005 erstmalig beschäftigen, 
werden vom ArbGeb-Beitrag zur BA befreit. 

� Im Teilzeit- und Befristungsgesetz wird die Alters-
grenze, ab der mit ArbN befristete Arbeitsverträge 
ohne sachlichen Befristungsgrund und ohne zeitliche 
Höchstgrenze abgeschlossen werden können, vom 
58. Lj. auf das 52. Lj. gesenkt (befristet bis 
31.12.2006). 

� Das AA kann Sozialdaten für Sozialhilfeempfänger 
erheben, verarbeiten und nutzen, soweit sie für den 
Betrieb der gemeinsamen Anlaufstelle oder zur Erfül-
lung von Aufgaben erforderlich sind, die der SHT dem 
AA übertragen hat. Eine Parallelregelung findet sich 
im BSHG. 

� ArbN (mit vorangegangenem Entgeltersatzleistungs-
bezug oder vorangegangener Förderung durch ABM 
bzw. SAM), die durch Aufnahme einer selbständigen 
Tätigkeit ihre Arbeitslosigkeit beenden, haben An-
spruch auf einen Existenzgründungszuschuss (För-
dereintritt spätestens Ende 2005), sofern sie keine 
ArbN (Ausnahme: mithelfende Familienangehörige) 
beschäftigen und ihr Arbeitseinkommen aus der Tä-
tigkeit voraussichtlich 25.000 € (gleichzeitig evtl. er-
zieltes Arbeitsentgelt wird in die Berechnung einbe-
zogen) nicht überschreiten wird. – Der Zuschuss wird 
für jeweils ein Jahr bewilligt und längstens für drei 
Jahre erbracht; er beträgt im ersten Jahr monatlich 
600 €, im zweiten Jahr 360 € und im dritten Jahr 240 
€.. Empfänger des Existenzgründungszuschusses un-
terliegen der RV-Pflicht kraft Gesetz – als beitrags-
pflichtige Einnahmen werden von Amts wegen 50% 
der Bezugsgröße zugrunde gelegt; in der GKV gilt ein 
besonderer Mindestbeitrag (tägliche Bemessungs-
grundlage ist 1/60 der monatlichen Bezugsgröße – 
der Kalendermonat wird zu 30 Tagen berechnet). Für 
die Dauer des Bezugs gelten diese Personen als 
Selbständige (auch wenn sie de facto scheinselb-
ständig tätig sind). Im so genannten „Scheinselbstän-
digengesetz“ (§ 7 SGB IV) werden die 1999 eingefüg-
ten fünf Vermutungskriterien für das Vorliegen einer 
abhängigen Beschäftigung wieder gestrichen.  

� Für geringfügige Beschäftigungen und geringfügige 
Beschäftigungen in Privathaushalten (das sind sol-
che, die durch einen Privathaushalt begründet werden 
und deren Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder 
des Privathaushalts erledigt wird) gelten ab 
01.04.2003 folgende Neuregelungen: 

- die monatliche Entgeltschwelle steigt von 325 € 
auf 400 €, 

- die Arbeitszeitschwelle von bisher (unter) 15 Wo-
chenstunden findet keine Anwendung mehr, 

- die SV-Pauschale des Arbeitgebers beträgt statt 
bisher 22%  
(a) für geringfügige Beschäftigungen 25% des 
Arbeitsentgelts dieser Beschäftigung (12% RV, 
11% KV, 2% Steuer), 
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(b) für geringfügige Beschäftigungen in Privat-
haushalten 12% des Arbeitsentgelts dieser Be-
schäftigung (5% RV, 5% KV, 2% Steuer).  

Für den ArbN fallen keine Abgaben (SV, Steuer) an. 
� Neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäfti-

gung kann (ohne Zusammenrechnung) eine geringfü-
gige Beschäftigung ausgeübt werden.  

� Für Bruttoarbeitsentgelte, die sich auf insgesamt 
mehr als 400 € bis höchstens 800 € belaufen („Gleit-
zone“), steigt der ArbN-Anteil zur SV linear von rd. 4% 
(bei 400,01 €) auf den hälftigen Gesamtsozialversi-
cherungsbeitragssatz bei einem Arbeitsentgelt von 
800 €.  Die Formel zur Bestimmung der Bemes-
sungsgrundlage lautet: 

F x 400 + (2 – F) x (AE – 400) 
mit AE = Arbeitsentgelt und F = Faktor, der sich 
ergibt, wenn der Wert 25 vom Hundert durch den 
durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbei-
tragssatz (§ 163 Abs. 10 Sechstes Buch) des Kalen-
derjahres, in dem der Anspruch auf das Arbeitsentgelt 
entstanden ist, geteilt wird. Im Jahr 2003 beträgt F = 
0,25/0,417 = 0,5995. 
Auf die Rente wirkt sich diese Entlastung negativ aus 
– deshalb kann der ArbN auf die Begünstigung ver-
zichten und den hälftigen RV-Beitrag tragen. – Für die 
Berechnung der Entgeltersatzleistungen der Kranken- 
und Arbeitslosenversicherung sind negative Auswir-
kungen ausgeschlossen.  

 
2004 
Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt 
� Die maximale Bezugsdauer des Alg wird auf 12 Mo-

nate gekürzt - für 55jährige und ältere Arbeitslose auf 
18 Monate (wirksam für Neuzugänge ab Februar 
2006); die Rahmenfrist (drei Jahre) für die zu berück-
sichtigende vorhergehende Beitragszahlung wird für 
Neuzugänge ab Februar 2006 nur noch um ein Jahr 
(bisher: vier Jahre) erweitert. 

� Bis zum Wirksamwerden der Kürzung der maximalen 
Alg-Bezugsdauer wird die Erstattungspflicht des Arb-
Geb gegenüber der BA bei Entlassung langjährig be-
schäftigter älterer ArbN verschärft (Absenkung des für 
die Erstattungspflicht maßgeblichen Lebensalters um 
ein Jahr, Verlängerung des Erstattungszeitraums von 
24 auf 32 Monate, Verkürzung der erforderlichen Vor-
beschäftigungszeit) – danach entfällt sie allerdings 
gänzlich. 
 

2004 
Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt 
� Die BA führt künftig den Namen Bundesagentur für 

Arbeit (gegliedert in Zentrale, Regionaldirektionen und 
Agenturen für Arbeit). 

� Folgende Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
sind keine Ermessensleistungen: Anspruch auf Be-

auftragung von Dritten mit der Vermittlung nach sechs 
Monaten Arbeitslosigkeit, Übbg, Berufsausbildungs-
beihilfe, besondere Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, Alg bei beruflicher Weiterbildung, Kug, 
Winterg, Wausfallg, Leistungen zur Förderung der 
Teilnahme an Transfermaßnahmen. 

� Die rechtswirksame Arbeitslosmeldung kann drei Mo-
nate (bisher: zwei Monate) vor Eintritt der Arbeitslo-
sigkeit erfolgen. 

� Bis zur Entscheidung über den Alg-Anspruch hat der 
Arbeitslose ab 2005 die Möglichkeit, den Zeitpunkt 
der Anspruchsentstehung hinauszuschieben (z.B. um 
nach Erreichen eines höheren Lebensalters eine län-
gere maximale Alg-Bezugsdauer zu erlangen). 

� Die Zahl der Egz wird auf zwei Typen reduziert: Egz 
für ArbN mit Vermittlungshemmnissen (Egz-V) und 
Egz für behinderte Menschen (Egz-B). Während die 
Förderung von Schwerbehinderten in Höhe und Um-
fang erhalten bleibt kann der Egz-V nur noch in Höhe 
von 50% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-
gelts und für 12 Monate geleistet werden; lediglich für 
ältere ArbN gibt es bis Ende 2009 die Option einer bis 
zu 36-monatigen Förderung. 

� Übbg für Existenzgründer wird zur Pflichtleistung. 
� Alg und Uhg werden ab 2005 zu einer Leistung zu-

sammengefasst: Alg bei Arbeitslosigkeit oder bei be-
ruflicher Weiterbildung (AlgA/AlgW); es bleibt bei der 
bisherigen hälftigen Anrechnung von AlgW-Tagen auf 
die (verbleibende) Dauer des AlgA-Anspruchs. 

� Berufsrückkehrerinnen sollen auch nach Zusammen-
führung von Alg und Uhg die notwendigen Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung (insb. Beratung und 
Vermittlung sowie Übernahme von Weiterbildungs-
kosten) erhalten. 

� Nicht geförderte berufliche Weiterbildung, die den 
Vorrang der jederzeitigen Vermittelbarkeit in eine Be-
schäftigung nicht beeinträchtigt, schließt Verfügbar-
keit nicht aus. 

� Eine Einschränkung des Arbeitslosen auf Vermittlung 
in Teilzeit (mindestens 15 W-Std.) schließt Verfügbar-
keit generell nicht mehr aus, sofern sich die Arbeits-
bereitschaft auf Teilzeit erstreckt, die den üblichen 
Bedingungen des für ihn in Betracht kommenden Ar-
beitsmarktes entspricht. 

� Für den Alg-Anspruch gilt (wirksam ab Februar 2006) 
eine einheitliche Vorversicherungszeit von 12 Mona-
ten; die Sonderregelungen zur sechsmonatigen An-
wartschaftszeit (Saisonarbeitnehmer, Wehr-
/Zivildienstleistende) entfällt. Die für den Alg-
Anspruch erforderliche Anwartschaftszeit von 12 Mo-
naten muss zudem innerhalb der Rahmenfrist von 
zwei (bisher: drei) Jahren erfüllt werden. Eine Verlän-
gerung der Rahmenfrist (etwa für Zeiten des Bezugs 
von Uhg, einer selbständigen Tätigkeit sowie der 
Pflege eines Angehörigen) entfällt; Pflegende und 
Existenzgründer erhalten statt dessen ab Februar 
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2006 die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversiche-
rung – sofern sie der Versichertengemeinschaft schon 
in der Vergangenheit angehört haben. Gleiches gilt 
für ArbN, die eine Beschäftigung außerhalb der EU 
oder eines assoziierten Staates (Norwegen, Island, 
Liechtenstein, Schweiz) ausüben; für sie wie für Exis-
tenzgründer ist die Möglichkeit zur freiwilligen Weiter-
versicherung zunächst bis Ende 2010 befristet. 

� Wehr-/Zivildienstleistende sind ab Februar 2006 in 
der Arbeitslosenversicherung versichert; durch 
Grundwehr-/Zivildienst alleine kann aber kein Alg-
Anspruch mehr erworben werden. Beitragspflichtige 
Einnahme ist ein Betrag in Höhe von 40% der monat-
lichen Bezugsgröße. 

� ABM und SAM werden zu einem Förderinstrument 
(ABM) zusammengefasst; die Förderung in SAM wird 
aufgehoben. Beschäftigte in ABM unterliegen nicht 
mehr der Versicherungspflicht zur BA und können 
somit keine (neuen) Alg-Ansprüche erwerben. Die 
Verbesserung der Eingliederungsaussichten wird als 
Zielsetzung aufgehoben. Der Qualifizierungs- oder 
Praktikumsanteil (20%) bei Eigenregiemaßnahmen 
entfällt. Die bisherige Zuschussregelung wird durch 
ein nach Qualifikationsanforderungen abgestuftes 
pauschaliertes Zuschusssystem ersetzt. Die Höchst-
förderungsdauer wird von 36 auf 24 Monate verkürzt 
(Ausnahme: Ältere ab 55 Jahre). Abberufen werden 
kann künftig auch in Beschäftigungen mit einer kürze-
ren Dauer als die Rest-ABM oder kürzer als 6 Mona-
te. Das Kriterium der Zusätzlichkeit ist bei Bewälti-
gung von Naturkatastrophen oder der Folgen von Ter-
roranschlägen nicht erforderlich. 

� Die bisherigen Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen 
werden abgelöst von Leistungen zur Förderung der 
Teilnahme an „Transfermaßnahmen“ (TM) und als 
Pflichtleistung (bisher: Ermessensleistung) ausgestal-
tet. TM sind alle Maßnahmen zur Eingliederung von 
ArbN (die auf Grund von Betriebsänderungen von Alo 
bedroht sind) in den Arbeitsmarkt, an deren Finanzie-
rung sich der ArbGeb angemessen beteiligt und die 
von Dritten angeboten werden. Die Förderung erfolgt 
über Zuschüsse in Höhe von 50% der aufzuwenden-
den Maßnahmekosten – maximal 2.500 EUR je ge-
förderten ArbN. Zuschüsse zur Finanzierung der Le-
benshaltungskosten der ArbN werden nicht gewährt; 
eine Parallelförderung durch andere Leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung mit gleichartiger Zielsetzung 
ist während der Teilnahme an TM ausgeschlossen. 

� Das bisherige Struktur-Kug wird umbenannt in Trans-
fer-Kug (KugT) und die Regelung wird entfristet. Ab-
gestellt wird alleine auf die betriebliche Ebene (nicht 
mehr: Strukturkrise mit nachfolgender Betriebsände-
rung); auch eine Erheblichkeit des Arbeitsausfalls 
wird nicht mehr gefordert. Bei Vorliegen der betriebli-
chen und persönlichen Voraussetzungen haben ArbN 
im Falle betrieblicher Restrukturierungen für maximal 

12 Monate Anspruch auf KugT zur Förderung der 
Eingliederung. Vor Überleitung in eine betriebsorgani-
satorisch eigenständige Einheit mit KugT-Bezug muss 
der ArbN eine Maßnahme zur Feststellung der Ein-
gliederungsaussichten durchlaufen (Profiling-Modul). 
Der ArbGeb wird verpflichtet, dem KugT-Bezieher 
Vermittlungsvorschläge oder geeignete Qualifizie-
rungsangebote zu unterbreiten. 

� Alg wird ab 2005 ausschließlich aus dem versiche-
rungspflichtigen Entgelt berechnet; atypische Sonder-
versicherungspflichtverhältnisse bleiben außer Be-
tracht. Im Zweifel (kein ausreichender Zeitraum mit 
Arbeitsentgelt) erfolg eine fiktive Einstufung nach vier 
gesetzlich festgelegten Qualifikationsstufen. Bemes-
sungsentgelt ist künftig das auf den Tag entfallende 
beitragspflichtige Arbeitsentgelt im Bemessungszeit-
raum; Bemessungszeitraum sind die abgerechneten 
Entgeltabrechnungszeiträume im Bemessungsrah-
men – der Bemessungsrahmen umfasst ein Jahr und 
endet mit dem letzten Tag des letzten Versicherungs-
pflichtverhältnisses vor Entstehung des Alg-
Anspruchs. Bei innerhalb von zwei Jahren wiederhol-
ter Arbeitslosigkeit wird mindestens das Bemes-
sungsentgelt herangezogen, nach dem das Alg zu-
letzt bemessen wurde. – Alg wird für den Kalendertag 
berechnet; die jährliche Leistungsentgelt-VO entfällt. 
Das um eine SV-Pauschale von 21%, die Lohnsteuer 
bei Berücksichtigung der Vorsorgepauschale gem. § 
10c II EStG und den Soli (ohne Kinderfreibeträge) 
verminderte Bemessungsentgelt ergibt das Leis-
tungsentgelt. Bei der Ermittlung des Leistungsentgelts 
wird ab 2005 die Kirchensteuer nicht mehr berück-
sichtigt. 

� Die Kriterien für Eigenbemühungen (Voraussetzung 
für Arbeitslosigkeit) des Arbeitslosen werden schärfer 
gefasst (u.a. zählt zu ihnen auch die Wahrnehmung 
der Verpflichtungen aus der Eingliederungsvereinba-
rung). 

� Neben die bisherigen Sperrzeittatbestände (Arbeits-
aufgabe oder -ablehnung und Ablehnung oder Ab-
bruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme) 
treten ab 2005 zusätzlich Sperrzeiten bei unzu-
reichenden Eigenbemühungen (2 Wochen) sowie bei 
Meldeversäumnissen (1 Woche – ersetzt die bisheri-
ge Säumniszeit). Arbeitsablehnung ist auch für arbeit-
suchend Gemeldete sperrzeitbewährt. Für die Sum-
menbildung von 21 Wochen (= Erlöschen des Alg-
Anspruchs) werden für neue Alg-Ansprüche ab Feb-
ruar 2006 auch Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe 
berücksichtigt, die mit der Entstehung des Alg-
Anspruchs eintreten (bisher: nur Sperrzeiten nach 
Entstehung des Alg-Anspruchs) Bei der Nebenein-
kommensregelung entfällt ab 2005 der bisherige rela-
tive Freibetrag (20% des Alg); es bleibt beim absolu-
ten Freibetrag von 165 EUR monatlich bei Bezug von 
AlgA/AlgW. 
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� Die bisherige Sonderregelung, wonach die Fortfüh-
rung einer mindestens 15 aber weniger als 18 Wo-
chen-Std. umfassenden selbständigen Nebentätigkeit 
oder Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger 
unter bestimmten Voraussetzungen Beschäftigungs-
losigkeit nicht ausschließt, wird abgeschafft. 

� Die Alg-Erstattungspflicht der ArbGeb des Baugewer-
bes an die BA bei tarifvertragswidriger witterungsbe-
dingter Kündigung entfällt. 

� AZ-Konten, die auf Basis einer kollektivvertraglichen 
Regelung zum Zwecke der Qualifizierung aufgebaut 
wurden, müssen vor der Gewährung von Kug nicht 
aufgelöst werden. 

� Das der Berechnung des Insolvg zugrunde zu legen-
de Arbeitsentgelt wird auf die Höhe der monatlichen 
BBG begrenzt (bisher: keine Obergrenze). 

� Das AtG wird ab Juli 2004 in folgenden Punkten ge-
ändert: 
- Der bisherige gesetzliche Mindestnettobetrag 

(70%) wird abgeschafft; das Atz-Entgelt (neu: 
Regelarbeitsentgelt) ist nur noch um mindestens 
20% aufzustocken. 

- Das Aufstockungsniveau der RV-Beiträge wird 
anders berechnet: Der ArbGeb zahlt zusätzlich 
mindestens den RV-Beitrag, der auf 80% des 
Regelarbeitsentgelts entfällt (gemeinsam mit dem 
ArbGeb- und ArbN-Anteil auf das Regelarbeits-
entgelt ergeben sich idR die bisherigen 90%). 

- Als Regelarbeitsentgelt gilt das auf den Monat 
entfallende, vom ArbGeb regelmäßig zu zahlen-
de sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt 
bis zur SGB III-BBG; nicht lfd. gezahlte Entgelt-
bestandteile (z.B. Urlaubs-/Weihnachtsgeld) wer-
den nicht mehr berücksichtigt. 

- Die Begrenzung der zu halbierenden AZ auf ver-
gleichbare AZen eines Tarifbereichs wird aufge-
hoben (betrifft nicht tarifgebundene Betriebe mit 
höherer als tariflicher AZ). 

- Anders als nach § 7d SGB IV wird für Wertgut-
haben nach dem AtG (Blockmodell) zwingend ei-
ne Insolvenzsicherung vorgeschrieben: 

• Die Sicherung muss ab der ersten Gutschrift 
erfolgen, sofern das Wertguthaben lt. Atz-
Vereinbarung das 3-fache Regelarbeitsent-
gelt einschließlich des darauf entfallenden 
ArbGeb-Anteils am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag übersteigt. 

• Eine Anrechnung der Aufstockungsleistun-
gen des ArbGeb auf das zu sichernde Wert-
guthaben ist unzulässig. 

- Aufstockungszahlungen für langzeiterkrankte 
Atz-ler können auch vom ArbGeb direkt an den 
ArbN geleistet werden (bisher nur auf vertragli-
cher Grundlage möglich) - im Gegenzug erhält 
der ArbGeb einen gesetzlichen Erstattungsan-
spruch gegenüber der BA. 

- Die Erstattungsleistungen der BA an den ArbGeb 
werden vor Beginn der Förderung für die gesam-
te Förderdauer festgelegt. 

- Für vor Juli 2004 begonnene Atz-Fälle kann der 
BMWA weiterhin Mindestnettobeträge per VO er-
lassen; hierfür gelten die Bestimmungen zum 
Leistungsentgelt (SGB III). 

 
2005 
Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt 
Die Alhi wird abgeschafft und mit der Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach BSHG für Erwerbsfähige zur Grundsicherung 
für Arbeitsuchende in einem neuen SGB II auf Sozialhilfe-
niveau zusammengefasst.  
� Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige (HB) und die 
mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft (BG) lebenden Per-
sonen als Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts (SLU) – Arbeitslosengeld II (Alg II) bzw. Sozi-
algeld - sowie als Leistungen zur Beendigung oder 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Leistungsberech-
tigte nach SGB II haben keinen Anspruch auf (ergän-
zende) Leistungen nach SGB XII. Träger der Leistun-
gen nach SGB II sind die BA (deren finanzielle Auf-
wendungen trägt der Bund - die BA wiederum erstat-
tet dem Bund für ins Alg II ausgesteuerte Alg-
Empfänger einen Aussteuerungsbetrag) sowie für 
Teilbereiche (u.a. Kosten der Unterkunft und Heizung, 
begleitende soziale Dienste) die kreisfreien Städte 
und Kreise (kommunale Träger). Kommunale Träger 
können für ihre alleinige Zuständigkeit optieren – die 
Einzelheiten regelt ein noch zu erlassendes Bundes-
gesetz. 

� Zu den Leistungsberechtigten zählen Personen im Al-
ter von 15 bis unter 65 Jahren, die erwerbsfähig und 
hilfebedürftig sind sowie ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland haben (= erwerbsfähige HB) so-
wie die Mitglieder der BG des erwerbsfähigen HB. Zur 
BG zählen der erwerbsfähige HB, die im Haushalt le-
benden Eltern (-teile) eines unverheirateten erwerbs-
fähigen Minderjährigen, der (Ehe-) Partner des er-
werbsfähigen HB sowie dem Haushalt angehörende 
minderjährige, unverheiratete Kinder, soweit sie nicht 
aus eigenem Einkommen/Vermögen ihren Lebensun-
terhalt sichern können. 

� Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Be-
hinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig 
zu sein. Zeitliche Beschränkungen (z.B. Kindererzie-
hung) sind nicht von Bedeutung. 

� Hilfebedürftig ist, wer seine Eingliederung in Arbeit, 
seinen und der Mitglieder seiner BG Lebensunterhalt 
nicht (ausreichend) aus eigenen Kräften und Mitteln 
sichern kann; die AA stellt die HB fest. Der Umfang 
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der individuellen HB bestimmt sich nach dem Verhält-
nis des individuellen Bedarfs zum Gesamtbedarf. Auf 
den Bedarf wird zu berücksichtigendes Einkommen 
und Vermögen leistungsmindernd angerechnet; durch 
die Anrechnung entlastet wird zunächst die AA (deren 
finanzieller Aufwand für Geldleistungen mindert sich) - 
soweit Einkommen und Vermögen darüber hinaus zu 
berücksichtigen ist, mindert es die Geldleistungen der 
kommunalen Träger. 

� Der Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts setzt sich zusammen aus den Regelleis-
tung (RL) Alg II (für Erwerbsfähige) und Sozialgeld 
(für Nichterwerbsfähige), einem Mehrbedarf (MB) für 
bestimmte Personengruppen sowie den Kosten für 
Unterkunft und Heizung. 

� Die RL beträgt für allein lebende bzw. erziehende HB 
monatlich 345 EUR (West) bzw. 331 EUR (Ost) – für 
erwachsene (Ehe-) Partner jeweils 90%, für Kinder 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 60%, für Kinder 
im 15. Lebensjahr sowie für sonstige erwerbsfähige 
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 80% der maßge-
benden RL. Die Anpassung der RL erfolgt analog 
dem AR zum 1. Juli des Kalenderjahres. Die RL um-
fasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpfle-
ge, Hausrat, Bedarfe des täglichen Lebens sowie in 
vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt 
und eine Teilnahme am kulturellen Leben. 

� Ein MB in v.H. der maßgebenden RL erhalten folgen-
de Personen: 
- erwerbsfähige werdende Mütter (17%),  
- allein Erziehende mit einem Kinde unter 7 Jahren 

oder zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren 
(36%) bzw. 12% je Kind, wenn sich dadurch ein 
höherer v.H.-Satz (maximal jedoch 60%) ergibt, 

- erwerbsfähige Behinderte mit Leistungen nach § 
33 SGB IX (35%), 

- erwerbsfähige HB, die aus medizinischen Grün-
den einer kostenaufwendigen Ernährung bedür-
fen, erhalten einen MB in angemessener Höhe. 

� Die Kosten der Unterkunft und Heizung werden vom 
Träger übernommen, sofern sie angemessen sind; 
Leistungsberechtigte nach SGB II haben keinen An-
spruch auf Wohngeld. Bei nicht angemessenen Auf-
wendungen ist die volle Kostenübernahme für idR 
längstens 6 Monate vorgesehen. 

� Bei Alg II-Bezug innerhalb von 24 Monaten nach En-
de des Alg-Bezugs besteht Anspruch auf einen mo-
natlichen Zuschlag zum Alg II. Der Zuschlag beläuft 
sich auf 2/3 der Differenz zwischen dem zuletzt bezo-
genen Alg und dem erhaltenen Wohngeld einerseits 
und der Summe aus zu zahlendem Alg II und Sozial-
geld andererseits; in den ersten 12 Monaten beträgt 
der Zuschlag maximal 160 EUR (Einzelperson), 320 
EUR (Paare) und 60 EUR (je Kind). Nach 12 Monaten 
nach Ende des Alg-Bezugs wird der Zuschlag hal-
biert. 

� Nicht nur darlehensweise Alg II-Bezieher sind pflicht-
versichert in der KV/PV (sofern nicht familienversi-
chert) und der RV. 

� Eltern, deren zu berücksichtigendes Einkommen (oh-
ne Wohngeld) und Vermögen die SGB II-
Bedarfsschwelle der Eltern erreicht, erhalten je min-
derjährigem Kind einen Kinderzuschlag für maximal 
36 Monate in Höhe von monatlich maximal 140 €, 
wenn dadurch die HB der BG nach SGB II vermieden 
wird. Der Kinderzuschlag wird um 7 € je 10 €, um den 
die elterlichen Erwerbseinkünfte den elternspezifi-
schen Bedarf übersteigen, gekürzt.  

� Der erwerbsfähige HB muss aktiv an allen Maßnah-
men zur Eingliederung mitwirken – insbesondere eine 
Eingliederungsvereinbarung (EV) abschließen; ihm ist 
jede Arbeit (auch unterhalb des tariflichen oder orts-
üblichen Stundenlohns), Pflichtarbeit (mit Mehrauf-
wandsentschädigung) und jede Maßnahme zur Ein-
gliederung in Arbeit zumutbar. Unter 25jährige Er-
werbsfähige sind unverzüglich nach Antragstellung in 
Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit zu vermit-
teln. Erwerbsfähigen stehen alle wesentlichen Ein-
gliederungsleistungen des SGB III als Ermessensleis-
tung zur Verfügung.  

� Als finanzieller Anreiz zur Aufnahme bzw. Aufrechter-
haltung einer Erwerbstätigkeit sind ein Einstiegsgeld 
sowie anrechnungsfreie Beträge für Erwerbseinkom-
men vorgesehen: Das Einstiegsgeld ist als Ermes-
sensleistung für arbeitslose HB bei Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit für den Fall vorgesehen, dass dies 
für die Eingliederung in den allgemeinen AM erforder-
lich ist (als Zuschuss zum Alg II für längstens 24 Mo-
nate). - Vom Nettoerwerbseinkommen ist ein anrech-
nungsfreier Betrag abzusetzen in Höhe von 15% bei 
einem Bruttolohn bis 400 EUR, zusätzlich 30% für 
den Bruttolohn zwischen 400  EUR und 900 EUR so-
wie zusätzlich 15% für den Bruttolohn zwischen 900 
EUR und 1.500 EUR. 

� Unter Wegfall des evtl. Alg II-Zuschlags wird die Re-
gelleistung für drei Monate in einer 1. Stufe für denje-
nigen 
- um 30% gekürzt, der sich trotz Belehrung über 

die Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund weigert, 
eine EV abzuschließen oder die dort festgelegten 
Pflichten (insb. Eigenbemühungen) zu erfüllen 
bzw. nachzuweisen, eine zumutbare Arbeit, 
ABM, oder Ausbildung aufzunehmen bzw. fortzu-
führen oder Pflichtarbeit auszuführen oder der 
ohne wichtigen Grund eine Eingliederungsmaß-
nahme abbricht oder Anlass für den Abbruch 
gibt; gleiches gilt wenn ein Volljähriger Einkom-
men oder Vermögen vermindert, um den Alg II-
Anspruch zu erlangen bzw. zu erhöhen, bei fort-
gesetztem unwirtschaftlichen Verhalten sowie bei 
Alg-Sperrzeit oder wg. Sperrzeit erloschenem 
Alg-Anspruch oder als Alg II-Bezieher bei Erfül-
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lung der Voraussetzungen für eine SGB III-
Sperrzeit. HB unter 25 Jahren erhalten kein Alg II 
(Ausnahme: Kosten der Unterkunft und Heizung); 
erbracht werden sollen von der AA in diesen 
Fällen ergänzende Sachleistungen bzw. 
geldwerte Leistungen wie Lebensmittel-
gutscheine; 

- um 10% gekürzt, der ohne wichtigen Grund trotz 
schriftlicher Belehrung der Aufforderung der AA, 
sich bei ihr zu melden oder bei einem ärztlichem 
oder psychologischem Untersuchungstermin zu 
erscheinen, nicht nachkommt. 

Im Wiederholungsfall erfolgt eine zusätzliche Kürzung 
um den jeweils maßgebenden Prozentsatz der 1. Stu-
fe. Gekürzt wird in diesen Fällen das Alg II – nicht nur 
die RL; d.h.: von der Kürzung betroffen sein können 
auch Leistungen für Mehrbedarf und Leistungen für 
Unterkunft und Heizung. Bei Minderung der RL um 
mehr als 30% kann die AA ergänzende Sachleistun-
gen bzw. Lebensmittelgutscheine erbringen; sie soll 
sie erbringen, wenn der HB mit minderjährigen Kin-
dern in BG lebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abkürzungen 

AA   Arbeitsamt bzw. Agentur für Arbeit 
ABM   Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
Alg   Arbeitslosengeld 
Alhi   Arbeitslosenhilfe 
AM   Arbeitsmarkt 
AR   aktueller Rentenwert 
ArbGeb   Arbeitgeber 
ArbN   Arbeitnehmer 
AtG   Altersteilzeitgesetz 
AÜG   Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz 
AZ   Arbeitszeit 
BA   Bundesanstalt bzw. Bundesagentur für Arbeit 
BBG   Beitragsbemessungsgrenze 
BG   Bedarfsgemeinschaft 
BSHG   Bundessozialhilfegesetz 
Egz   Eingliederungszuschuss 
EStG   Einkommensteuergesetz 
EU   Europäische Union 
EV   Eingliederungsvereinbarung 
(G)KV   (gesetzliche) Krankenversicherung 
(G)RV   (gesetzliche) Rentenversicherung 
HB   Hilfebedürftige(r) 
Insolvg   Insolvenzgeld 
Kug   Kurzarbeitergeld 
MB   Mehrbedarf 
PSA   Personal-Service-Agentur 
RL   Regelleistung 
SAM   Strukturanpassungsmaßnahme 
SGB   Sozialgesetzbuch 
SHT   Sozialhilfe-Träger 
SV   Sozialversicherung 
TM   Transfermaßnahme 
Übbg   Überbrückungsgeld 
Uhg   Unterhaltsgeld 
VO   Verordnung 
Wausfallg  Winterausfallgeld 
Winterg   Wintergeld 

 


